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Aufmacher

Lieferkettengesetz: Menschenrechtliche Due Dilligence wird  
erstmals Gesetz
Die zuständigen Bundesministerien haben sich jüngst auf einen Referenten- 
entwurf für ein sogenanntes Lieferkettengesetz geeinigt. Dieser sieht vor, 
dass Unternehmen bestimmte menschenrechtliche Due Dilligence-Pflichten 
entlang der Lieferkette einhalten müssen.
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Deutsche Compliance Konferenz 2021  
Die Deutsche Compliance Konferenz 2021 (DCK) 
öffnet sich in diesem Jahr am 4. Mai 2021 als  
Hybridveranstaltung für noch mehr Teilnehmer. Die 
Auswahl der Themen und Referenten verspricht 
eine spannende Konferenz. Zum Verbandssankti-
onengesetz spricht die hessische Justizministerin  
Eva Kühne-Hörmann.
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Lieferkettengesetz: Menschenrechtliche 
Due Dilligence wird erstmals Gesetz

Mit dem Lieferkettengesetz wird die Einhal-
tung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten 

in der Lieferkette erstmals in Deutschland ge-
setzlich verpflichtend. Insbesondere Großunter-
nehmen aus der Automobil-, Textil-, Chemie- und 
Nahrungsmittelbranche, die besonders auf globa-
le Lieferketten setzen, dürften betroffen sein.

Auf welche Pflichten müssen sich Unterneh-
men einstellen? 

Im Kern verpflichtet das Gesetz Unternehmen 
zur Etablierung eines Risikomanagementsystems. 
Danach sind menschenrechtliche Risiken zu ana-
lysieren und zu bewerten sowie geeignete Prä-
ventions- und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Das Lieferkettengesetz enthält hierzu einen 
Katalog der geschützten Menschenrechte, da-
runter der Schutz vor menschenunwürdigen 
Arbeitsbedingungen, Hungerlöhnen, Diskrimi-
nierung, Kinder- und Zwangsarbeit oder Folter. 
Aspekte des Umweltschutzes sind nur erfasst, 
soweit Menschenrechte bei der Emission von 

Quecksilber und anderen Schadstoffen betroffen 
sind.

Inhalt des Risikomanagements, das Bestandteil 
bestehender Compliance-Management-Systeme 
werden wird, ist die Verankerung von Prozessen, 
Zuständigkeiten und Überwachungsmechanismen 
auf allen Ebenen und in allen Geschäftsbereichen 
eines Unternehmens, also zum Beispiel im Vor-
stand, der Compliance-Abteilung oder im Einkauf, 
soweit dies zur Risikominimierung beiträgt. Hier-
zu müssen Unternehmen einmal jährlich sowie 
anlassbezogen eine Risikoanalyse durchführen. 
Ziel ist, zu ermitteln, welche Auswirkungen die 
unternehmerische Tätigkeit auf die geschützten 
Menschenrechte hat.

Die Risikoanalyse muss auf der ersten Stufe den 
eigenen Geschäftsbereich erfassen; auf der zwei-
ten Stufe den Geschäftsbereich von Vertragspart-
nern (unmittelbare Zulieferer). Auf einer dritten 
Stufe muss sich die Risikoanalyse auch auf Zulie-
ferer beziehen, die keine Vertragspartner des Un-

ternehmens sind (mittelbare Zulieferer). Letzteres 
gilt nur, wenn und soweit das Unternehmen Kennt-
nis darüber erlangt, dass es bei einem mittelbaren 
Zulieferer zu Menschenrechtsverstößen kommt 
oder kommen könnte. Auf allen Stufen sind jeweils 
alle Geschäftsfelder, Standorte eines Unterneh-
mens, Geschäftsprozesse der Lieferkette von der 
Rohstoffgewinnung bis hin zum Endprodukt und 
kontextabhängige Faktoren, wie zum Beispiel po-
litische Rahmenbedingungen, zu berücksichtigen.

Die ermittelten Risiken sind anschließend zu ge-
wichten und zu priorisieren. Hierbei sind Faktoren 
wie das Einflussvermögen des Unternehmens, die 
zu erwartende Schwere der Verletzung, die Wahr-
scheinlichkeit des Verletzungseintritts oder der 
Umfang der Geschäftstätigkeit relevant. 

Schließlich sind angemessene Präventionsmaß-
nahmen beziehungsweise, wenn sich das Risiko 
verwirklicht hat, Abhilfemaßnahmen zu treffen. 
Die Angemessenheit der Maßnahmen bemisst sich 
nach den bereits für die Risikobewertung herange-
zogenen Kriterien. Insbesondere fließt daher auch 
der Umfang der Einflussmöglichkeiten des Unter-
nehmens ein. 

Eine Präventionsmaßnahme ist die von der Un-
ternehmensleitung zu verabschiedende Grundsatz- 
erklärung. In ihr sollen sich Unternehmen zur Ein-
haltung der Menschenrechte bekennen und ihre 
individuelle Menschenrechtsstrategie transparent 
machen. Weitere Präventionsmaßnahmen können 
zum Beispiel die Erstellung eines Verhaltenskodex 
oder die Durchführung von Schulungen in den als 
risikorelevant eingestuften Geschäftsbereichen 
sein.

Hinsichtlich sämtlicher Maßnahmen des Risi-
komanagements müssen Unternehmen einmal 
jährlich auf ihrer Internetseite einen Bericht veröf-
fentlichen, der der Transparenz und behördlichen 
Kontrolle dient. 

Die behördliche Kontrolle wird durch das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wahr-
genommen. Bei Nichteinhaltung der Sorgfalts-
pflichten drohen Bußgelder, die bis zu zehn Prozent 
des Gesamtumsatzes eines Unternehmens betra-
gen können. Auch der Ausschluss von öffentlichen 
Ausschreibungen bis zu drei Jahren ist möglich.

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass das Liefer-
kettengesetz nur einen begrenzten Anwendungs-
bereich hat. Es sind bei Weitem nicht alle Unter-
nehmen erfasst. Ab dem geplanten Inkrafttreten 
des Gesetzes am 1. Januar 2023 sollen zunächst 
nur Unternehmen mit 3.000 Beschäftigten, ab 
2024 auch Unternehmen mit mehr als 1.000 Be-
schäftigten – insgesamt somit rund 2.900 Unter-
nehmen – erfasst sein.

Ob das Gesetz tatsächlich so verabschiedet wird, 
wie es der Referentenentwurf vorsieht, ist offen. 
Ein Regierungsentwurf steht aktuell noch aus. Zu-
dem könnte es weitere Änderungen im Gesetzge-
bungsverfahren geben. Die Koalitionsparteien wol-
len das Lieferkettengesetz jedenfalls noch in dieser 
Legislaturperiode verabschieden. 

Claus Thiery und Sandra Renschke

Lieferkettengesetz: Entwicklungsminister Gerd Mueller (li.) und Arbeitsminister Hubertus Heil mussten im Sommer 2020 eingestehen,  
dass Freiwilligkeit nicht ausreicht. 
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Die zuständigen Bundesministerien haben sich jüngst auf einen Referenten- 
entwurf für ein sogenanntes Lieferkettengesetz geeinigt. Dieser sieht vor, 
dass Unternehmen bestimmte menschenrechtliche Due Dilligence-Pflichten 
entlang der Lieferkette einhalten müssen.

Claus Thiery ist als Rechtsanwalt 
sowie Partner bei der Wirtschafts-
kanzlei CMS Deutschland tätig.
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Sandra Renschke ist als Rechts- 
anwältin im Bereich Dispute  
Resolution bei der Wirtschafts-
kanzlei CMS Deutschland tätig.

CM
S



3 | Compliance | März 2021 ANZEIGE

SAT-Rechtskataster: 
alle Regeln stets im Blick.

Jochen Wilckens +49 151 291 504 22 | Stefan Pawils +49 151 401 077 10
info@sat-team.org // www.sat-team.org

Aufwachen!

Compliance ist die Beachtung ALLER Regeln, die vor Ort gültig sind. Aber wie bekommt 
man den nötigen Überblick? Nutzen Sie unsere einzigartige Kompetenz, um mit einem 
unternehmensindividuellen Rechtskataster jederzeit über ALLE Regeln im Bilde zu sein! 

Compliance
braucht

Überblick

https://sat-team.org/wp-content/uploads/2020/05/SAT-ISO37301-April-2020.pdf
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Wie die Digitalisierung die  
Kartellrechts-Compliance verändert  

Eine weitgehend unbestrittene Prämisse lautet, 
dass es zum Vorteil der Verbraucher Wettbe-

werb geben soll. Wo Unternehmen nicht mehr 
miteinander konkurrieren, gehen nachweislich die 
Preise hoch, gehen Auswahl und Innovationskraft 
zurück und die Qualität lässt nach. 

Die gute Nachricht ist, dass die Digitalisierung 
einen noch intensiveren Wettbewerb ermöglicht. 
Neue Informationstechnologien haben den Ver-
brauchern enorme Markttransparenz beschert und 
ihnen damit mehr Auswahlmöglichkeiten an die 
Hand gegeben. Das Beispiel E-Commerce zeigt 
deutlich: Im Internet werden die Produktangebote 
der Anbieter viel sichtbarer und die dazugehörigen 
Preise lassen sich auf dem Smartphone in Sekun-
denschnelle vergleichen. 

Damit sich das Potential für eine Intensivierung 
des Wettbewerbs durch Digitalisierung tatsächlich 
entfaltet, müssen sich Unternehmen natürlich an 
das Kartellrecht halten. Denn wer mit seinen Wett-
bewerbern Angebot und Preis abstimmt, nimmt 

den Verbrauchern jene Auswahlmöglichkeiten 
wieder, die die Digitalisierung geschaffen hat. 

Dauerhafte Kartellbildung auf sich digitalisie-
renden Märkten ist – im Prinzip – gar nicht so 
einfach. Schließlich ist der Wettbewerbsdruck groß 
und wettbewerbliche Vorstöße erfolgen schnell. 
Unter umgekehrten Vorzeichen kommt hier je-
doch wieder die Markttransparenz ins Spiel: In der 
Hand der Verbraucher belebt die Preis- und Ange-
botstransparenz den Wettbewerb, es zeigen sich 
aber auch neue Möglichkeiten der Beschränkung 
des Wettbewerbs. 
 Wie sieht das konkret aus?  
Wettbewerbern ist es verboten, sich zu kommer-
ziell sensiblen Themen auszutauschen. Im vertrau-
ten Cliché sind es grauhaarige Direktoren, die in 
verrauchten Hinterzimmern konspirieren und auf 
Landkarten die Märkte unter sich aufteilen. So 
sieht man es in etwa auch im Hollywood-Film 
„The Informant“ mit Matt Damon, der die Aufde-
ckung des Lysin-Kartells bildgewaltig zeigt.  

Heute brauchen Unternehmen den persönlichen 
Kontakt nicht, um ein Kartell zu bilden. Sie brau-
chen nicht einmal ein Telefon oder E-Mail, sondern 
lediglich die Verbundenheit über eine digitale 
Plattform. Auf Plattformen für den gewerblichen 
Handel mit Waren oder Dienstleistungen etwa 
(sog. B2B-Handelsplattformen) können die Anbie-
ter auch als Nachfrager auftreten – und so Ein-
sicht in die Angebote ihrer Wettbewerber erhalten 
(das Bundeskartellamt verfolgt daher den Ansatz, 
die Transparenz auf B2B-Handelsplattformen für 
die Plattformnutzer gezielt wieder einzuschrän-
ken – siehe z.B. BKartA-Fallbericht vom 27. Feb- 
ruar 2018, „Aufbau einer elektronischen Han-
delsplattform für Stahlprodukte (XOM Metals 
GmbH)“).

Ein anderes Beispiel zeigt sich bei vertikalen 
Preisabsprachen zwischen Lieferanten und deren 
Abnehmern: 

Vor 20 Jahren streiften noch die „Preisdetektive“ 
eines Lieferanten zur Beobachtung der Wiederver-
kaufspreise durch die Regalflure der Händler. Wa-
ren die Regalpreise aus Lieferantensicht zu nied-
rig, machte der Lieferant (unzulässigerweise) auf 
die fehlende Preisdisziplin beim nächsten Jahres- 
gespräch aufmerksam. 

Heute vertrauen Unternehmen auf Algorithmen, 
um die im Netz verfügbaren Preisinformationen 
zu beobachten, so auch Lieferanten und Händ-
ler. Setzt der Handel in Absprache mit Lieferanten 

die Weiterverkaufspreise höher an, ist das nicht 
nur verboten, sondern es kommt noch eine Ver-
schärfung hinzu: Weil Händler ihre Preise in Ab-
hängigkeit der Preise der Konkurrenz mit der Hilfe 
entsprechender Software teilweise automatisch 
anpassen, bewirkt ein Eingriff des Lieferanten 
selbst bei wenigen Händlern oft einen schnellen, im 
ganzen Markt spürbaren Preiseffekt (vgl. Presse- 
mitteilung der Europäische Kommission vom  
24. Juli 2018, „Kommission verhängt Geldbu-
ßen gegen vier Elektronikhersteller wegen Fest- 
setzung von Online-Wiederverkaufspreisen“). 

Mehr Markttransparenz in der Hand der Ver-
braucher ist ein Segen der Digitalisierung. Aber die 
Flut an frei verfügbarer Information in digitalen  
Netzen kann eben auch zur wettbewerbspolitischen 
Gefahr werden. Es dürfte sich für Compliance-Ver-
antwortliche lohnen, in ihren Unternehmen nach 
Möglichkeiten für mehr Markttransparenz in digi-
talen Netzen Ausschau zu halten, um entsprechen-
de Verbesserungsmöglichkeiten im Compliance- 
Management-System rechtzeitig zu entdecken.

  Dr. Reto Batzel

Markttransparenz: Was für Verbraucher ein Segen der  
Digitalisierung ist, kann andererseits zur wettbewerbspolitischen 
Gefahr werden.
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Die Digitalisierung eröffnet Unternehmen neue Wege des Wirtschaftens. 
Aber hat sie auch Einfluss darauf, wie im Unternehmen Rechtsverstöße  
begangen werden? Die Folgen der Digitalisierung für die Compliance- 
Arbeit sind ein wichtiges und vielschichtiges Thema. Hier folgen einige  
Überlegungen dazu aus kartellrechtlicher Perspektive.

Dr. Reto Batzel ist Partner 
der Boutique-Rechts-
anwaltskanzlei MARCK 
in Düsseldorf. Er berät 
nationale und interna-
tionale Mandanten zu 
Kartellrecht, Compliance 
und Investigations.  
www.marck.eu

Ha
rtm

ut
 N

äg
el

e

IMPRESSUM

Verlag
Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt am Main
Registergericht AG Frankfurt am Main HRB 8501
UStIdNr. DE 114139662
Geschäftsführung: Peter Esser (Sprecher), Sönke Reimers (Sprecher),  
Thomas Berner, Markus Gotta
Aufsichtsrat: Andreas Lorch, Catrin Lorch, Peter Ruß, Angela Wisken
Redaktion: Christina Kahlen-Pappas (verantwortlich),
Telefon: 069 7595-1153, E-Mail: christina.kahlen-pappas@dfv.de
Verlagsleitung: RA Torsten Kutschke,
Telefon: 069 7595-1151, E-Mail: torsten.kutschke@dfv.de
Anzeigen: Eva Triantafillidou, 
Telefon: 069 7595-2713, E-Mail: Eva.Triantafillidou@dfv.de 
Mitherausgeber: 
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Fachbeirat: Gregor Barendregt, Carl Zeiss AG; Andrea Berneis, thyssenkrupp Steel 
Europe AG; Ralf Brandt, divieni patch Beteiligungs GmbH; Joern-Ulrich Fink,  
Central Compliance Germany, Deutsche Bank AG; James H. Freis, Jr., Chief 
Compliance Officer, Deutsche Börse AG; Otto Geiß, Fraport AG; Mirko Haase, Hilti 
Corporation; Dr. Katharina Hastenrath, Frankfurt School of Finance & Management; 
Corina Käsler, Head of  Compliance, State Street Bank International GmbH;  
Olaf Kirchhoff, Schenker AG; Torsten Krumbach, Bosch Sicherheitssysteme GmbH; 
Dr. Karsten Leffrang, Getrag; Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Europa-Universität Viadri-
na Frankfurt/Oder; Thomas Muth, Corpus Sireo Holding GmbH; Stephan Niermann; 
Dr. Dietmar Prechtel, Osram GmbH; Dr. Alexander von Reden, BSH Hausgeräte 
GmbH; Hartmut T. Renz, Citi Chief Country Compliance Officer, Managing Director, 
Citigroup Global Markets Europe AG; Dr. Barbara Roth, Chief Compliance Officer, 
UniCredit Bank AG; Jörg Siegmund, Getzner Textil AG; Eric S. Soong, Group Head 
Compliance & Corporate Security, Schaeffler Technologies AG & Co. KG;  
Elena Späth, AXA Assistance Deutschland GmbH; Dr. Martin Walter, selbstständiger 
Autor, Berater und Referent für Compliance-Themen; Heiko Wendel, Rolls-Royce 
Power Systems AG; Dietmar Will, Audi AG. 
Jahresabonnement: kostenlos
Erscheinungsweise: monatlich (10 Ausgaben pro Jahr)
Layout: Uta Struhalla-Kautz, SK-Grafik, www.sk-grafik.de
Jede Verwertung innerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist  
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte. Mit der Annahme zur
Alleinveröffentlichung erwirbt der Verlag alle Rechte, einschließlich der Befugnis
zur Einspeisung in eine Datenbank.

© 2021 Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2018/B5-1-18-01.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D4
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2018/B5-1-18-01.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D4
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2018/B5-1-18-01.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D4
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2018/B5-1-18-01.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_18_4601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_18_4601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_18_4601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_18_4601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_18_4601
https://www.marck.eu/


5Compliance News 
März 2021

Scholz sagt Steueroasen Kampf an

In einem Podcast zum Treffen der G20-Finanzmi-
nisterinnen und -Finanzminister am 26. Februar 

2021 hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz eine 

Steueroase: Mit einem neuen Gesetz und internationalen Verabre-
dungen soll Steuervermeidung bekämpft werden.
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Anzeige

Professorin Dr. Julia Redenius-Hövermann, Pro- 
fessorin für Bürgerliches Recht und Unterneh-

mensrecht und Direktorin des Corporate Gover-
nance Institute an der Frankfurt School of Finance 
& Management, wurde erneut zur Vorsitzenden 
des Wissenschaftlichen Beirats des Berufsver-
bands der Compliance Manager (BCM) gewählt. 
Sie steht bereits seit 2019 an der Spitze dieses 
Gremiums und wird nach ihrer Wiederwahl auch 
in den kommenden zwei Jahren das Thema Com-
pliance als Bindeglied zwischen Forschung und 
Praxis begleiten und den Austausch zwischen 
Präsidium und Beirat gestalten.                     chk

effektive globale Mindestbesteuerung für inter-
nationale Steuergerechtigkeit in Aussicht gestellt. 
Das Ziel seien weniger Steuerdumping und weni-
ger Steuervermeidungspraktiken: „Wir brauchen 
international verabredete Mindeststeuersätze für 
Unternehmen und wir brauchen einen effektiveren 
Weg, die globalen Digitalplattformen zu besteu-
ern. Da wollen wir eine Verständigung erreichen 
bis zum Sommer dieses Jahres“, kündigte Scholz 
an.

Aber auch auf nationaler Ebene erhöht das Bun-
desfinanzministerium den Druck gegen Steuer- 
vermeidung. Am 15. Februar 2021 hat das Minis- 
terium zum Entwurf des Steueroasen-Abwehr-
gesetzes die Abstimmung innerhalb der Bun-
desregierung eingeleitet. Danach soll die Steu-
erverwaltung künftig mit gezielten steuerlichen 
Abwehrmaßnahmen gegen Personen und Unter-
nehmen vorgehen können, die Geschäftsbezie-
hungen zu Staaten haben, die auf der EU-Liste 
nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fassung 
genannt sind. Zudem sollen Steuerpflichtige, die 
Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Steueroasen 
unterhalten, strengere Auskunftspflichten gegen-
über dem Finanzamt erfüllen müssen. 

 chk

BCM: Redenius- 
Hövermann an der 
Spitze

Professorin Dr. Julia Redenius-Hövermann
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Deutsche Compliance Konferenz 2021

Wir freuen uns besonders, dass wir die hessi-
sche Justizministerin Eva Kühne-Hörmann als 

Referentin über den Entwurf des Verbandssankti-
onengesetzes gewinnen konnten. Nicht umsonst 
trägt ihr Vortrag den Titel „Einspruch! Kritik am 
Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes“. In 
der anschließenden Podiumsdiskussion haben Sie 
die Möglichkeit Ihre Fragen direkt an die Justizmi-
nisterin zu richten.  

Eine Auswahl der spannenden Themen, die an-
sonsten auf Sie warten, haben wir hier zusammen-
gestellt:

„Busy is the new stupid – Compliance zwischen 
knappen Budgets & Ressourcen und einem Überan-
gebot an Informationen & Risiken“, hierzu referiert  
Markus Jüttner, Vice President Group Compliance, 
E.ON SE. 

Zu Perception Workshops als Kernelement eines 
umfassenden, weltweiten Integrity & Compliance 
Engagement-Programms werden Dr. Nadine Gröger, 
Head of T4I Concept, Tracking & Reporting, Volks-
wagen AG  und Dr. Katja Nagel, Managing Director, 
Global Organizational Integrity Institute, berichten.

Jörg Bielefeld, Partner, BEITEN BURKHARDT 
Rechtsanwälte, schaut auf „schlechte Complian-
ce“ als Hebel für die Strafverfolger und erklärt, wie 
Behörden Individuen und Unternehmen verfolgen 
und sanktionieren.

Zur Geldwäsche-Compliance in Zeiten des „All 
Crimes Approach“, werden Dr. Tobias Eggers, 
Partner, PARK Wirtschaftsstrafrecht, und Timo 
Handel, Partner, BEITEN BURKHARDT Rechtsan-
wälte, Einblicke geben. Im Fokus steht dabei die 
Frage: „Was haben Compliance-Officer bei Gü-
terhändlern zu beachten und wie helfen Kataster 
hierbei?“

Als hybride Veranstaltung eröffnet die DCK  
Ihnen die Möglichkeit an der Präsenzveranstaltung 
teilzunehmen und sich persönlich vor Ort in Frank-
furt am Main auszutauschen. Alternativ haben Sie 
aber auch die Möglichkeit, per digitalem Livestre-
am in Echtzeit das gesamte Konferenzprogramm 
zu verfolgen und im virtuellen Plenum Fragen und 
Anmerkungen zu platzieren und damit in Interak-
tion mit Referenten und anderen Teilnehmern zu 
treten – ganz so, als wären Sie live dabei.

Die Deutsche Compliance Konferenz 2021 (DCK) öffnet sich in diesem Jahr 
am 4. Mai 2021 als Hybridveranstaltung für noch mehr Teilnehmer. Die Aus-
wahl der Themen und Referenten verspricht eine spannende Konferenz.

www.shop.ruw.de  |  Deutscher Fachverlag GmbH  |  Frankfurt am Main
Tel 08581 9605-0  |  Fax 08581 754  |  E-Mail info@suedost-service.de

Das Werk betrachtet Unternehmensbeobachter, sogenannte „Compliance-Monitoren“, die für 
einen bestimmten Zeitraum Compliance-Systeme prüfen, bewerten und dabei helfen sollen, 
beanstandete Rechtsverstöße in Zukunft möglichst zu vermeiden.

Der Titel in Kürze: 

 § Rechtsgrundlagen für den Einsatz eines Monitors in Deutschland, 
den USA und im Vereinigten Königreich

 § Untersuchung des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

 § Qualifikation und Auswahlverfahren des Monitors

 § Aufgaben, Rechte und Befugnisse des Monitors 

 § Prüfungsmaßstäbe und Grenzen des Monitors

 § Bisherige Umsetzung der Monitormandate

 § Vor- und Nachteile des Monitorships

Maximilian F. Schlutz

Compliance Monitorships
Wie kann ein US-Instrumentarium den Alltag deutscher Unternehmen bestimmen?

2021 | Compliance Berater Schriftenreihe | vorbestellbar | ca. 300 Seiten | Broschur | € 89,-
ISBN: 978-3-8005-1790-9

Weitere Informationen shop.ruw.de/17909  

Das Werk betrachtet Unternehmensbeobachter, sogenannte „Compliance-Monitoren“, die für Das Werk betrachtet Unternehmensbeobachter, sogenannte „Compliance-Monitoren“, die für 

Darf in keinem Unternehmen fehlen!

Schlutz_190x130_Compliance_4c.indd   1 25.02.21   10:14

Eva Kühne-Hörmann, Hessische Ministerin der Justiz, erhebt Ein-
spruch gegen den Entwurf des Verbandssanktionengesetzes.
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Sie können sich jetzt anmelden unter  
www.deutsche-compliance-konferenz.de  
und sich noch bis zum 8. März 2021 5 % 
Frühbucherrabatt sichern. Beachten Sie auch 
unsere Sonderkonditionen für CB-Abonnenten, 
Unternehmensjuristen und Behördenvertreter.                       

chk

https://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/compliance/deutsche-compliance-konferenz-2021
https://shop.ruw.de/startseite/5023-compliance-monitorships.html?utm_source=Compliance_NL_3&utm_medium=Anzeige&utm_campaign=Buch_Compliance_Monitorships_2021
https://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/compliance/deutsche-compliance-konferenz-2021
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Produktsicherheit,
Regulatory Affairs 
und Umweltrecht

Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden
Taschenberg 3   |   01067 Dresden

Veranstalter Location

In Dresden findet am 11. und 12. Mai 2021 erstmalig der von Intertek Consumer Goods 
und reuschlaw Legal Consultants initiierte Product Compliance Dialog (#pcd21) statt. 

Die Veranstaltung versteht sich als Plattform zum fachlichen Austausch für alle, die 
mit den Themen Produktsicherheit, Regulatory Affairs und Umweltrecht im weitesten 
Sinne befasst sind, und richtet sich schwerpunktmäßig an die Wirtschaftsakteure aus 
der Konsumgüterindustrie, die Marktaufsichtsbehörden und Prüfstellen.

Neben Ministerialrat Boris Böhme vom BMWi und Dr. Tobias Bleyer von der BAuA freuen 
wir uns beim Product Compliance Dialog auf weitere hochkarätige Referenten aus 
Wirtschaft und Verwaltung.

Sichern Sie sich Ihr Ticket bereits ab 199 € im Early-Bird-Tarif.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
productcompliancedialog.de

11. und 12. Mai 2021
Taschenbergpalais Dresden

Alternativ
digital

https://pcd.reuschlaw.de/
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Homeoffice-Pflicht als Compliance-Herausforderung 
beim Daten- und Geheimnisschutz

Für eine effektive Arbeit aus dem Homeoffice 
müssen Unternehmen zulassen, dass ihre Mit-

arbeiter den Arbeitsplatz nach Hause „verlagern“. 
Arbeit im Homeoffice soll – am besten ohne inhalt-
liche Beschränkungen – möglich sein. Die Mitar-
beiter sollen jederzeit Zugriff auf Dokumente und 
Daten wie im Büro haben. Auch der Umgang mit 
sensiblen Daten (personenbezogene Daten – z.B. 
Kundendaten – und Geschäftsgeheimnisse – z.B. 
Vertriebsstrategien, Innovationsideen) soll unein-
geschränkt möglich bleiben. Im Homeoffice sind 
diese Daten aber viel größeren Risiken ausgesetzt: 
Telefonate können einfacher unbefugt mitgehört 
werden, vertrauliche Papierdokumente sind leich-
ter einsehbar und werden nicht rechtskonform 
entsorgt, die genutzte technische Infrastruktur 
ist unsicher und anfällig für Hackerangriffe, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Wenn personen-
bezogene Daten betroffen sind, kann schnell ein 
meldepflichtiger sogenannter Data Breach oder 
ein bußgeldbewehrter Datenschutzverstoß vor-
liegen. Wenn es um Geschäftsgeheimnisse Dritter 
(zum Beispiel von Geschäftspartnern) geht, die 
so unberechtigt nach außen gelangen, kann das 
Unternehmen gegenüber diesem Dritten für den 

entstehenden Schaden haften. Aber natürlich sind 
auch eigene Geschäftsgeheimnisse stärker gefähr-
det. Datendiebe und Betriebsspione könnten sie 
unbemerkt abziehen und ein Wettbewerbsvorteil 
kann dem Unternehmen verloren gehen.

Im Bereich des Datenschutzes sind Unterneh-
men verpflichtet, auch im Homeoffice durch ge-
eignete Maßnahmen die Integrität und Vertrau-
lichkeit personenbezogener Daten zu schützen. 
Und das in gleicher Weise wie im Büro. Dasselbe 
gilt für Geschäftsgeheimnisse Dritter. 

Zwar beruht die Notwendigkeit des Schutzes 
von personenbezogenen Daten einerseits und 
von Geschäftsgeheimnissen andererseits auf ver-
schiedenen rechtlichen Grundlagen. Da sich eine 
Vielzahl von Schutzmaßnahmen aber für beide 
Schutzrichtungen eignen, kann ein umfassendes 
Homeoffice-Schutzkonzept für beide Bereiche wir-
ken. Das kann sich aufwand- und kostensparend 
auswirken.

Welche konkreten Schutzmaßnahmen ein Ho-
meoffice-Schutzkonzept vorsehen sollte, hängt 
grundlegend davon ab, wie sensibel die zu ver-
arbeitenden Daten sind und welche Risikolagen 
bestehen. 

Die Ausarbeitung und Implementierung ei-
nes Homeoffice-Schutzkonzepts erfolgt in drei  
Schritten:
1. Analysephase und Bestandsaufnahme: Die 

Daten und Informationen sind zu identifizieren 
und nach Sensibilität, Wichtigkeit und Risikola-
ge zu kategorisieren. Darüber hinaus sind die 
bestehenden Schutzmaßnahmen auf ihre Eig-
nung und Wirksamkeit hin zu überprüfen und 
etwaige Schutzlücken sind zu identifizieren 
(Gap-Analyse).

2. Erstellung und Implementieren eines Schutz-
konzepts: Zu jeder Kategorie sind passende 
rechtliche, technische und organisatorische 
Schutzmaßnahmen auszuarbeiten und zu im-
plementieren und ihre Einhaltung im Unterneh-
men sicherzustellen.

3. Regelmäßige Prüfung und Aktualisierung: Da 
ein Schutzkonzept ein dynamisches System ist, 
das Änderungen unterlegen ist, muss es regel-
mäßig geprüft und bei Bedarf angepasst werden.
Konkrete Schutzmaßnahmen sind auf drei Ebe-
nen vorzusehen:

a) Rechtliche Maßnahmenebene: Dazu gehören 
arbeitsvertragliche Regelungen/Betriebsverein- 
barungen, die zu erhöhter Sorgfalt im Home- 
office verpflichten, Auftragsverarbeitungsver-
einbarungen mit Dienstleistern, Prüfung von 
Zertifizierungen, Beteiligung des Betriebsrats 
u.ä. 

b) Technische Maßnahmenebene: Dies sind zum 
Beispiel die verschlüsselte VPN-Verbindung 
zum Unternehmensserver, die Ausgabe nur 
dienstlicher Geräte für die rein dienstliche Nut-
zung (bestenfalls kein BYOD (Bring Your Own 
Device) und keine private Nutzung dienstlicher 
Endgeräte), technische Beschränkung von Zu-
griff und Druckbarkeit von Dokumenten oder 
der Nutzung externer Datenträger, Sicherheits-
updates, Nutzung datenschutzkonformer Vi-
deokonferenzsysteme u.ä.

c) Organisatorische Maßnahmenebene: Dies bein-
haltet insbesondere Arbeitsanweisungen zum 
Verhalten im Homeoffice (Clean Desk Policy, 
Dokumentenentsorgung, Schutzmaßnahmen 
bei Videokonferenzen etc.) und die Festlegung 
eines Zugriffs- und Berechtigungskonzepts so-
wie regelmäßige Schulung der Mitarbeiter.

Dr. Michael Kraus und  
Alexander Leister

Homeoffice-Pflicht: Sie kann in vielerlei Hinsicht herausfordernd sein.
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Am 27. Januar 2021 ist mit der Corona-Arbeitsschutzverordnung in Deutschland erstmals eine Homeoffice-Pflicht 
eingeführt worden. Aber auch schon zuvor haben viele Unternehmen ihren Mitarbeitern die Arbeit im Homeoffice 
ermöglicht. Die Arbeit im Homeoffice bedingt einen Umgang mit Daten und Dokumenten außerhalb des unmittel-
baren Kontrollbereichs des Unternehmens. Dies führt zu einem erhöhten Risiko von Bußgeldern und Haftungs- 
fällen wegen der Verletzung von Datenschutz- und Geheimhaltungspflichten.

RA Dr. Michael Kraus ist Partner 
bei CMS Deutschland am Standort 
Stuttgart. Er berät Unternehmen 
u.a. zu Fragen der Digitalisierung 
und des Daten(schutz)rechts.
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S

RA Alexander Leister, LL.M., ist 
Counsel bei CMS Deutschland 
am Standort Stuttgart. Er berät 
Unternehmen im Gewerblichen 
Rechtsschutz bei technischen 
Sachverhalten und im Bereich  
des Know-how- und Geschäfts- 
geheimnisschutzes.

CM
S
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https://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/compliance/deutsche-compliance-konferenz-2021?utm_source=Compliance_NL_3&utm_medium=Anzeige&utm_campaign=DCK_2021
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Bargeldobergrenze durch die Hintertür? 

So soll bei Bartransaktionen von Gelegenheits-
kunden von mehr als 2.500 Euro regelmäßig 

von einem erhöhten Risiko ausgegangen werden. 
Dies hätte zur Folge, dass gemäß § 15 Abs. 4 Nr. 
2 GwG bei derartigen Bartransaktionen Informati-
onen über die Herkunft der eingesetzten Vermö-
genswerte des Kunden sowie des gegebenenfalls 
vorliegenden wirtschaftlich Berechtigten vor Aus-
führung der Transaktion einzuholen sind. Dieser 
Herkunftsnachweis hat durch die Vorlage eines 
„aussagekräftigen Belegs” zu erfolgen, der zu do-
kumentieren ist. Beispiele für solche Belege sind 
Barauszahlungsquittungen einer anderen Bank 
oder Sparbücher, von denen das Geld stammt. 

Bei Bestandskunden (also Kunden mit beste-
hendem Konto) besteht eine Pflicht zum Nachweis 
der Herkunft bei Bartransaktionen von mehr als 
10.000 Euro. Bei Bartransaktionen bis 10.000 
Euro haben solche Maßnahmen nur auf risikoba-
sierter Basis zu erfolgen. Zur Erleichterung kann 
u.a. bei Kunden, die regelmäßig höhere Bar-
transaktionen vornehmen (z.B. Einzelhandel, der 

abends seine Tageskasse an Bargeldautomaten 
einzahlt), unter bestimmten Umständen auf den 
Herkunftsnachweis verzichtet werden.

Banken und Sparkassen kritisieren diese geplan-
te Änderung und fürchten einen massiv erhöhten 
Aufwand bei Bartransaktionen. Für Kunden ohne 
Konto wird es dadurch immer schwieriger, Bar-
geschäfte zu tätigen. Bei Bargeschäften von Be-
standskunden sind noch viele Fragen offen. So ist 
u.a. nicht klar, wie mit Einzahlungen am Geldau-
tomaten umgegangen werden soll oder inwieweit 
sich die neuen Vorgaben mit der Pflicht von Ban-
ken zur Annahme von Bargeld vertragen. Auch ist 
zu bezweifeln, dass die BaFin zu einer solchen Re-
gelung überhaupt ermächtigt ist. Die Bestimmung 
von Fällen des höheren Risikos kann vielmehr nur 
durch eine Gesetzesänderung oder eine Rechts-
verordnung des Bundesministeriums der Finanzen 
(BMF) festgelegt werden.

Auch gesellschaftlich werden solche Bestim-
mungen nur schwer zu vermitteln sein. Die BRD 
gilt nach wie vor als bargeldintensives Land. Gera-

de die älteren Generationen zahlen überwiegend 
in Bar und halten teilweise noch hohe Barbeträge 
als Vermögen. Häufig können für solche Beträge 
gar keine Herkunftsnachweise vorgelegt werden. 
So kommen z.B. Erben schnell in Erklärungsnot, 
wenn sie Barbeträge ihrer verstorbenen Eltern und 
Großeltern bei der örtlichen Bank oder Sparkasse 
einzahlen wollen.

Bemerkenswert ist auch, dass besonders bar-
geldintensive Kunden, wie Gastronomen und 
Einzelhändler, von der Verschärfung in der Regel 
nicht betroffen sein werden. Doch gerade bei 
solchen Kunden besteht ein erhöhtes Risiko für 
Geldwäsche, was den Zweck der Verschärfung ad 
absurdum führt.

Der Entwurf zu den BaFin AuA BT ist rechtlich 
in dieser Form kaum zu vertreten. Inhaltlich stellt 
er hohe Hürden für Bargeschäfte mit Kunden auf. 
Sollten diese Vorgaben auch nach der Konsultati-
on Bestand haben, werden sie die Kreditinstitute 
mit Sicherheit personell und finanziell zusätzlich 
belasten.

Andererseits steht Deutschland in Sachen Geld-
wäschebekämpfung zurzeit stark unter Druck. Seit 
Herbst 2020 läuft die Deutschland-Prüfung der 
Financial Action Task Force (FATF), einem inter-
nationalen Gremium zur Bekämpfung von Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung. Die hohe 
Bargeldverbreitung in Deutschland wurde schon 
bei der letzten Prüfung der BRD im Jahr 2010 be-
mängelt. Eine Bestimmung von Bargeldobergren-
zen für Geschäfte ist gesetzlich in Deutschland 
(anders als in vielen anderen EU-Staaten) jedoch 
nie realisiert worden. Ob der Versuch, eine solche 
„weiche“ Obergrenze im Kreditbereich „durch die 
Hintertür“ einzuführen, die Prüfer der FATF beein-
drucken wird, erscheint fraglich. Bargeldtransak-
tionen im Nichtfinanzbereich (Güterhändler, Im-
mobilienmakler, Notare etc.) sind davon nämlich 
nicht betroffen. Diese Geschäfte gelten aber als 
eine der großen Baustellen bei der Geldwäschebe-
kämpfung in Deutschland. 

Dr. Marcus Sonnenberg

Gerade die älteren Generationen in Deutschland sitzen auf hohen Bargeldmengen.
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Zukünftig könnte es deutlich schwieriger und teurer werden, Bargeschäfte mit Banken abzuwickeln. In einem  
Entwurf der BaFin zu Auslegungs- und Anwendungshinweisen für Kreditinstitute (sog. Besonderer Teil der  
Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Kreditinstitute – kurz: BaFin AuA BT) sind  
u.a. verschärfte Pflichten für Bartransaktionen vorgesehen. 

Dr. Marcus Sonnenberg ist Rechts-
anwalt im Bereich Compliance 
und Mitautor des Frankfurter 
Kommentars zum Geldwäsche-
gesetz. Daneben bildet er seit 
mehreren Jahren im Rahmen 
eines Zertifizierungslehrgangs 
Geldwäschebeauftragte im Fi-
nanzbereich aus. Privat betreut er 
einen Blog für Geldwäschebeauf-
tragte: https://www.hilfssheriff.
de/newsletter/

Dr
. M

ar
cu

s 
So

nn
en

be
rg

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2020/12/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-3-deutschlandpruefung-fatf-teil-2.html
https://www.fatf-gafi.org/
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/eu-bargeld-grenze-1.5183566
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Konsultation/2021/kon_0121_aua_bt_gw.html%3Fnn%3D9021442
https://shop.ruw.de/kapitalmarktrecht/4880-gwg.html
https://shop.ruw.de/kapitalmarktrecht/4880-gwg.html
https://shop.ruw.de/kapitalmarktrecht/4880-gwg.html
https://www.hilfssheriff.de/newsletter/
https://www.hilfssheriff.de/newsletter/
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Praxisseminar zum Geldwäschegesetz 2021: „Ein bunter 
Blumenstrauß“ an Themen, Referenten und Teilnehmern 

Dr. Uta Zentes und Sebastian Glaab, Heraus-
geber des GwG-Kommentars, gaben zu Be-

ginn der Tagung einen kurzen Überblick zum 
breiten Feld von Themen dieses Tages: Darunter 
die Bedeutung der Aufsichtsbehörden und der 
FATF, spezifische Pflichten nach dem ZAG, das 
Wechselspiel zwischen Steuerhinterziehung und 
Geldwäsche und Fragen zum Transparenzregister. 
Doch nicht nur die Themen waren vielfältig, wie 
Glaab feststellte: „Wir haben heute auch einen 
bunten Blumenstrauß an Teilnehmern hier. Es ist 
keine bankensektorlastige Schar, sondern auch 
Teilnehmer aus der Industrie, Bezirksregierungen 
und Versicherungen.“ Dies zeige, dass das Thema 
Geldwäsche nicht mehr nur auf die Banken zuge-
schnitten ist. 

Auf die Vorträge von Jacob P. E. Wende und  
Dr. Marcus Sonnenberg (Compliance Ausgabe  
Februar, Seite 5) folgten Dr. Emanuel H. F. Bal-
lo, Dennis Kunschke, und Dr. Christian Schoop, 
alle Partner, DLA Piper UK LLP, mit den aktuel-
len Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche- 
Compliance unter besonderer Berücksichtigung 
der Verwaltungspraxis der BaFin und des Ver-
bandssanktionengesetzes. Die Referenten legten 
unter anderem ihr Augenmerk auf die Ausführun-
gen der BaFin zu Hochrisiko-Staaten. Sie widme-
ten sich aber auch der jüngst abgeschlossenen 
BaFin-Konsultation der Auslegungs- und Anwen-
dungshinweise in Bezug auf die besonderen geld-
wäscherechtlichen Pflichten von Kreditinstituten 
(siehe hierzu auch in dieser Ausgabe Seite 11). 
Ein weiterer Schwerpunkt waren die wesentlichen 
Neuerungen durch das Verbandssanktionenge-
setz, dem – federführend durch die hessische Jus-

tizministerin – nochmals starke Kritik entgegen-
schlägt. Wichtig auch aus geldwäscherechtlicher 
Sicht sei, dass Compliance-Maßnahmen künftig 
an verschiedenen Stellen Berücksichtigung finden 
und Milderungen möglich sein könnten.

Zu spezifischen geldwäscherechtlichen Pflichten 
nach dem ZAG sprachen Dr. Anna L. Izzo-Wagner, 
Partnerin, ANNERTON, und Till Christopher Otto, 
Rechtsanwalt, ANNERTON, in ihrem Vortrag. An-
gesprochen durch das Gesetz über die Beauf-
sichtigung von Zahlungsdiensten (ZAG) seien ty-
pischerweise Acquirer, die Kreditkartenzahlungen 
abwickeln. Aber auch jedes Kreditinstitut sei als 
Zahlungsinstitut irgendwo immer mit ZAG-Fra-
gen konfrontiert. Der Vortrag befasste sich un-
ter anderem auch mit UK-Zahlungen nach Ende 
der Brexit-Übergangsperiode. Denn seit seinem 
EU-Austritt ist das Vereinigte Königreich Drittstaat 
im Sinne der Geldwäsche-Richtlinie und der Geld- 
transferverordnung.

Einen Blick in die Zukunft der Automatisierung 
von KYC bot Dr. Joachim Kaetzler, Partner, CMS 
Hasche Sigle. Zu Beginn vermittelte er einen Ein-
druck vom Aufwand der zur Kundenidentifizierung 
betrieben wird: So beschäftigen die größten Un-
ternehmen 150 bis 300 Personen, um KYC-Daten 
zu sammeln. „Es gibt Unternehmen, die schmei-
ßen die Kundenbeziehung in Einzelfällen hin, 
weil ihnen das KYC zu aufwendig ist“, erläuterte 
Kaetzler. 

Ob Geldwäsche und Steuerhinterziehung eine 
geglückte Symbiose eingegangen seien, stellten 
Dr. Dirk Scherp, Of Counsel, Gleiss Lutz, und Dr. 
Ocka Stumm, Rechtsanwältin, Gleiss Lutz, in Frage. 
Zu den wesentlichen Änderungen in § 261 StGB 

zähle im Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
14.10.2020, dass ersparte Aufwendungen aus 
Steuerdelikten kein tauglicher Geldwäschegegen-
stand mehr sein sollen. Dennoch werde es künftig 
wesentlich häufiger zu Geldwäsche nach Steuer-
hinterziehung kommen, resümierten Stumm und 
Scherp. Denn die Beschränkung auf besonders 
schwere Fälle der Steuerhinterziehung entfalle mit 
dem All-Crimes-Ansatz. 

Lars-Heiko Kruse, Partner, PwC Forensic Ser-
vices, PwC Deutschland, und Tobias F. Schweiger, 
CEO & Co-Founder, HAWK:AI, sprachen zum Next 
level of Transaction Monitoring und brachen eine 
Lanze dafür, die Effizienz mit transparenter künst-
licher Intelligenz zu steigern. „Wir werden immer 
mehr Aufwand haben. Dadurch fehlt die eigent-
liche Kapazität, um Geldwäsche zu verhindern“, 
warnte Kruse. Schweiger erläuterte, dass viele 
aktuell genutzte Systeme alt und unflexibel seien: 
„Wenig optimiert und auch nicht unbedingt digi-
talisiert. Das bringt auch Mitarbeiterunzufrieden-
heit.“ Die Gesetzgebung lasse aber zunehmend 
künstliche Lernfähigkeit zu. 

Im letzten Vortrag des Tages „Praxisfälle zum 
GwG und verbleibende Fragen zum Transparenz-
register“ erläuterte Dr. Oliver von Schweinitz, 
Rechtsanwalt Schalast Law, die Umstellung des 
deutschen Transparenzregisters vom bisherigen 
Auffangregister auf ein Vollregister. Damit könne 
dem Register der wirtschaftlich Berechtigte bei 
allen Rechtsträgern in Deutschland direkt und 
unmittelbar entnommen werden. Prof. Dr. Andreas 
Walter rundete die Ausführungen mit einigen Pra-
xisfällen ab.

 chk

Interaktives Praxisseminar: Sebastian Glaab (li.) beim im Online-Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Walter und Dr. Oliver von Schweinitz (re.).  
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v

Zum Praxisseminar zum Geldwäschegesetz, das am 28. Januar 2021 stattfand, hatte Compliance in der  
Februar-Ausgabe bereits einen genaueren Einblick in die beiden Auftaktvorträge gegeben. Wie breit gefächert  
die Seminarthemen darüber hinaus waren, lesen Sie hier. 

https://www.ruw.de/news/media/2/Online-Zeitschrift-Compliance-Februar-2021-14624.pdf
https://www.ruw.de/news/media/2/Online-Zeitschrift-Compliance-Februar-2021-14624.pdf
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 ab 08.30 Uhr Registrierung 

 09.00 Uhr Begrüßung
RA Torsten Kutschke, Gesamtverlagsleiter ZLR und Compliance-Berater, Frankfurt a. M.
RA Dr. Markus Kraus, Weiss Walter Fischer-Zernin, München

 09.10 Uhr Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 und der Vollzug in Deutschland
Rolf Kamphausen, Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

 10.00 Uhr  Präventionskonzepte hinsichtlich Listeria monocytogenes in  
fleischverarbeitenden Betrieben
Benjamin Forell, Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. oHG (REWE Group), Frankfurt a. M.

 10.50 Uhr Kommunikations- und Kaffeepause
 11.10 Uhr Bakteriophagen in der Lebensmittelproduktion: eine Maßnahme zur Haftungsreduktion?

Prof. Dr. Lüppo Ellerbroek, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin

 12.00 Uhr  Gemeinsames Mittagessen
 13.00 Uhr Maßnahmen zur Haftungsminimierung: Challenge Test, Modelling & Co.

Dr. Dieter Elsser-Gravesen, ISI FOOD PROTECTION, Aarhus

 13.50 Uhr Verantwortung beim Export: Anforderungen an die Kontrolle von  
Listeria monocytogenes in verzehrfertigen Erzeugnissen
Stefanie Roth, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Berlin

 14.40 Uhr  Kommunikations- und Kaffeepause
 15.00 Uhr Krisenmanagement bei mikrobiologischen Risiken

RA Dr. Markus Kraus, Weiss Walter Fischer-Zernin, München

 15.50 Uhr Krisenkommunikation: effiziente Kommunikation in der Krise
Dr. Matthias Glötzner, Engel & Zimmermann AG, Gauting

 16.30 Uhr Sundowner & Abschluss der Veranstaltung

16. Juni 2021 | PresseClub München e.V.

Food Compliance 2021
Haftung und Verantwortung bei mikrobiologischen Risiken

Eine Veranstaltung von , und

Hybrid-Konferenz – 
analog und digital! 

INFORMATIONEN

Anmeldung 
unter www.ruw.de/foodcompliance 
oder per Mail an stephen.hain@dfv.de
oder per Fax an 069/7595 1150

Teilnehmerpreise zzgl. MwSt.
€ 299,- Öffentlicher Dienst mit Abo ZLR oder Compliance Berater
€ 349,- Öffentlicher Dienst ohne Abo
€ 549,– netto für Abonnenten ZLR oder Compliance Berater
€ 699,- netto Normalpreis
5% Frühbucherrabatt bei Anmeldung bis zum 8. März 2021

Kontakt: Deutscher Fachverlag GmbH  •  Stephen Hain  •  Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt  •  069/7595 2776

Dr. Markus Kraus Rolf 
 Kamphausen

Prof. Dr. Lüppo 
Ellerbroek 

Dr. Dieter Elsser-
Gravesen

Stefanie Roth Dr. Matthias  
Glötzner

Benjamin Forell

https://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/lebensmittelrecht/food-compliance-2021?utm_source=Compliance_NL_3&utm_medium=Anzeige&utm_campaign=Food_Compliance_2021

